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Zwei Tote bei Explosion 
SALZBURG- Bei der Explosion einer 
amerikanischen Fliegerbombe aus dem 
Zweiten Weltkrieg sind am Donnerstag in 
Salzburg zwei Menschen getötet worden. 
Eine dritte Person erlitt schwerste Verlet
zungen, wie die österreichische Nachrichten
agentur APA unter Berufung auf die Polizei 
meldete. Die 250-Kilogramm-Bombc ex
plodierte bei einem Entschiirfungsversuch. 
Bei den Opfern handelt es sich um Mitar
beiter des Minenräumdienstes des Innenmi
nisteriums. Der Sprengsatz lag auf dem Ge
lände des Salzburger Bahnhofs. 

100 000. Besucher 
INTERLAKEN - 55 Tage nach der Eröff
nung hat der Mystery Park am Donnerstag 
seinen 100 000. Besucher empfangen. Bei 
diesem handelt es sich um einen Familien
vater aus Wiezikon TG. Gemäss einem 
Communiquö des Rätsel- und Erlebnisparks 
wurde der Mann mit einer VIP-Karte be
schenkt. Diese gewährt ihm kostenlosen 
Eintritt während fünf Jahren. 
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Schranke gefallen 
Staatsgerichtshof fällt wegweisenden Entscheid in Sachen Familiennachzug 

VADUZ - Sie dürfen nun ihre 
Kinder bis zum 18. Lebensjahr 
ins Land holen, Menschen, die 
aus Drittstaaten stammen. Bis 
anhih war die Altersgrenze zum 
Nachzug von Kindern für Dritt
ausländer hei 16 Jahren. 

• Karin Hassler 

Grundlage für die Entscheidung 
des Staatsgerichtshofes war eine 
Beschwerde seitens der Kanzlei 
Gabriel Marxer & Partner AG, Va
duz. Deren Klient, ein seit 1981 als 
Saisonier in Liechtenstein arbei
tender Mann, hat im Jahr 2001 die 
Aufenthaltsbewilligung erhalten. 
Anschliessend stellte er zwei Gesu
che um Bewilligung des Familien
nachzuges für seine Frau und sei
nen Sohn. Das Ausländer- und 

Passamt bewilligte das Gesuch für 
die Ehefrau, lehnte das Gesuch für 
den Sohn hingegen ab. Dieser Sohn 
war zum Zeitpunkt der Gesuchstel
lung wenige Tage älter als 16 Jahre 
und somit, gemäss den damals gel
tenden ausländerrechtlichen Be
stimmungen, zu alt, um im Rah
men des Familiennachzuges eine 
Aufenthaltsbewilligung zu erhal
ten. So hat das Amt das Gesuch für 
dieses Kind abgelehnt. 

Härtefall 
Obwohl die Entscheidung des 

Ausländer- und Passamtes auf die 
damalige Rechtslage abgestützt 
war, legte der Gesuchsteller Be
schwerde gegen diesen Entscheid 
ein. «Ich denke, dass die Behörden 
hier schon Handlungsspielraum ge
habt hätten», meint Anwalt Gabriel 

Marxer. Denn für ihn ist dieser Fall 
ganz klar ein Härtefall: «Stellen Sie 
sich vor, nach 20 Jahren Saisonnier
status des Ehemannes und Vaters 
kann nun endlich eine gemeinsame 
Wohnung genommen werden, aber 
nur mit der Ehefrau, nicht jedoch 
mit dem gerade 16 Jahre geworde
nen Sohn, der allein zurückbleiben 
müsste. Das ist unmenschlich!» 

Verfassungswidrig 
Hilmar Hoch, Vorsitzender des 

Staatsgerichtshofes, fasst die Sach
lage wie folgt zusammen: «Dieser 
Entscheid ist aufgrund einer Bê  
schwerde ergangen, die im Wesent
lichen damit begründet wurde, dass 
die Personenverkehrsverordnung 
eine verfassungswidrige Bestim
mung enthalte.» So prüfte der 
Staatsgerichtshof den fraglichen 

Der Familiennachzug für Drittausländer ist neu für Kinder bis zum IB. Lebensjahr möglich. 

Artikel 84 der Personenverkehrs
verordnung auf seine Verfassungs
mässigkeit und stellte fest, dass die 
Altersbestimmung im Artikel 84, 
Absatz 1) verfassungswidrig ist und 
ersatzlos gestrichen werden soll. 
Diese Entscheidung hat zur Folge, 
dass zukünftig Drittausländer ihre 
Kinder bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres nachziehen dürfen. 

Obwohl sich Gabriel Marxer in 
diesem Einzelfall über den Erfolg 
freut, bleibt für ihn ein schaler 
Nachgeschmack. «Ich denke, das 
geltende Gesetz diskriminiert 
Menschen aus Drittstaaten gegenü
ber EWR-Bürgern und Schwei
zern. Denn diese können ihre Kin
der bis zum vollendeten 21. Le
bensjahr nachziehen.» Er hofft, 
dass es eines Tages keine verschie
denen Kategorien von Ausländem 
mehr im Land gibt, sondern eine 
Gleichbehandlung von allen Men
schen ungeachtet deren Herkunft 
angesagt wäre. 

Konsequenzen 
Hanspeter Walch, Leiter des Aus

länder* und Passamtes, erachtet die 
Entscheidung als angemessen. Es 
gebe einige hängige Gesuche von 
Personen, welche nun von dieser 
Entscheidung profitieren können. 
«Dies ist auch richtig, denn es han
delt sich um Personen, die schon 
Jahre im Land arbeiten», meint 
Walch. Die Diskriminierung der 
Drittausländer gegenüber EWR-
und Schweizer-Bürgern sieht er als 
Tatsache. «Viele Menschen verste
hen das nicht und das kann ich per
sönlich auch nachvollziehen.» 

Am kommenden Donnerstag startet 
das Volksblatt eine Intemetumfrage 
zur Ausländerpolitik Liechtensteins. 

Millionenschäden. 
... nach Unwetter in der Schweiz 
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D A S  GUTE GEFÜHL 
R RICHTIGEN W A H U  

BERN - Der Gewittersturm mit 
Windgeschwindigkeiten von 
über 170 Stundenkilometern 
hat am Mittwochnachmittag 
beim oberen Zürichsee Schäden 
in Millionenhöhö angerichtet. 
Durch Hagel entstanden in der 
Schweiz Schäden von rund 2,5 
Millionen Franken. 

Die Schweizerische Hagelversi
cherung rechnet mit bis zu 800 
Schadenmeldungen. Direktor Urs 
Braun bezifferte die Schäden an 
landwirtschaftlichen Kulturen mit 
rund 2,5 Millionen Franken. Diese 
wurden vor allem zwischen Bemer 
Oberland und Bodensee verur
sacht. Aber auch der zweite Gewit
terzug hinterliess seine Spuren. In  
Yvorne VD oberhalb des Genfer-
sees zerstörte der Hagel zwischen 
10 und 50 Prozent der Traubenern-
te. Die Gemeinde wurde bereits 

das dritte Mal in Folge stark durch 
Hagel in Mitleidenschaft gezogen. 
Im Gebiet um Rapperswil am Zü
richsee entwurzelte der orkanartige 
Sturm Bäume und deckte zum Teil 
ganze Dächer ab. Innert dreiein
halb Stunden gingen bei der kanto
nalen Notrufzentrale in St. Gallen 
480 Anrufe aus dem Linthgebiet 
und dem Toggenburg ein. 

Im ebenfalls stark betroffenen 
Kanton Zürich bezifferte die Ge-. 
bäudeversicherung die angerichte
ten Schäden auf ein bis zwei Mill i
onen Franken. Rund 500 Scha
densmeldungen waren eingegan
gen - insbesondere abgedeckte Dä
cher, überschwemmte Keller und 
von umgestürzten Bäumen beschä
digte Häuser wurden gemeldet. Im 
Grosseinsatz waren auch die Ret
tungsdienste auf dem Zürichsee. In 
ein paar Fällen half die Zürcher 
Seepolizei Booten in Seenot. 
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